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STADT VOHBURG A.D. DONAU
LANDKREIS PFAFFENHOFEN A.D.ILM

13. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom   18.05.2021  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 13. Änderung des
Flächennutzungsplanes  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
___01.12.2021___ ortsüblich bekannt gemacht.

2. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom _15.11.2021__ hat in
der Zeit vom _09.12.2021___ bis ___17.01.2022_ stattgefunden.

3. frühzeitige Beteiligung der Behörden
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für
die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom _15.11.2021_ hat in
der Zeit vom _09.12.2021__ bis __17.01.2022__ stattgefunden.

4. Beteiligung der Behörden
Der Entwurf der  13. Änderung des Flächennutzungsplanes  in der Fassung vom __________
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
___________ bis ____________ beteiligt.

5. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der  13. Änderung des Flächennutzungsplan in der Fassung vom ___26.10.2022___ 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom _25.01.2023_ bis _27.02.2023_ öffentlich ausgelegt.

6. Satzungsbeschluss
Die Stadt Vohburg a.d.D. hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ___21.03.2023_______ 
die  13. Änderung des Flächennutzungsplanes  in der Fassung vom __26.10.2022______ festgestellt.

Vohburg, den ______________

___________________________________________
1. Bürgermeister Martin Schmid

7. Genehmigung 
Das Landratsamt Pfaffenhofen hat den Flächennutzungsplan mit Bescheid
vom  ______________, AZ _________________
gemäß § 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt:

Vohburg, den ______________

___________________________________________
1. Bürgermeister Martin Schmid

9. Bekanntmachung
Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans wurde am _____________
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des 
Flächennutzungsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

Vohburg, den ______________      

___________________________________________
1. Bürgermeister Martin Schmid

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
13. Änderung  vom 10.03.2023
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LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

VERKEHR

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

GRÜNFLÄCHEN

WASSERFLÄCHEN F.D. HOCHWASSERSCHUTZ PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASS-
NAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT

SCHUTZGEBIETE

DENKMALSCHUTZ

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgriff der 13. Änderung

o

E

ZU ERHALTENDER BAUMBESTAND

ZU FÄLLENDER BAUMBESTAND

NEU ZU PFLANZENDER BAUM

NEU ZU PFLANZENDER STRAUCH I HECKE

Es sind nur Einzelhäuser zulässig.
Je Einzelhaus sind im WA 1 nur maximal 2 Wohneinheiten zulässig.
Im WA 4 sind je Einzelhaus nur 1 Wohneinheit zulässig.

offene Bauweise gemäß §22 Abs. 2 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Straßenbegrenzungslinie

öffentlicher Fußweg

öffentliche Grünfläche

ER

ED Im WA 2  sind Einzelhäuser und Doppelhäuser  zulässig.
Je Einzelhaus sind maximal 3 Wohnungen zulässig.
Je Doppelhaushälfte  ist nur eine Wohneinheit zulässig.

Im WA 3 sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser zulässig.
Im WA 3 sind je Einzelhaus maximal 8 Wohnungen zulässig.
Je Doppelhaushälfte  bzw. Reihenhauseinheit ist nur eine Wohneinheit zulässig.

öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Multifunktionsstreifen (Breite: 1,50m)

Parzellennummer

WA1

Eingrünung auf Privatgrundstück

1005/9

Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA2, WA3, WA4 und WA5) gem. § 4 BauNVO

Waldfläche

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet

Müllplatz (Nr. 18600045 ABuDIS)

Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Abwasser (Pumpstation)

Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität (Trafostation)
siehe Irsching?

Parzellen mit Überschreitungen der Geräuschimmissionen
im Nachtzeitraum (nach Orientierungswerten Beiblatt 1 DIN 18005)

1
~ ca. 523m²

Teilung der Grundstücke im Rahmen einer geordneten 
baulichen Entwicklung

denkmäler

biotop


